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Fehlende handlungsleitende Strategie und Methodik im Um-
gang mit Raumnutzungswirkungen einer massiv  wachsenden 
Flächennutzung für Stromgewinnung im Außenbereich  

Aktuelle Praxis der Flächeninanspruchnahme für PVFA folgt 
einem „Windhundrennen“ ohne Steuerungsanspruch 

Wachsender Nutzungsdruck auf LandwirtschaŌs-/ Grünflä-
chen im Hinblick auf potenzielle Nutzung durch PVFA – dro-
hende Ressourcenkonflikte um Flächen und Standorte 

Strategie zur Steuerung von Rauminanspruchnahme und Flächenverbrauch  
durch Photovoltaikfreiflächenanlagen (PVFA) 

Erfordernis einer Steuerungsstrategie 
Die Flächeninanspruchnahme für PVFA setzt Schaffung von Baurecht über den Weg der kommunalen Bauleitpla-
nung (Bebauungsplan) voraus, soweit die potenziellen Standorte nicht ohnehin durch die BesƟmmungen des 
BauGB i. V. m. EEG in ihrer jeweiligen aktuellen Fassung privilegiert sind. Kommune besitzt hier die alleinige Pla-
nungshoheit (= kein Anspruch für DriƩe auf Bauleitplanung). Bebauungsplan muss zudem aus der Flächennut-
zungsplanung abgeleitet sein, d. h. die Planungsebene der gesamten Gemeinde in Bezug auf räumliche Ordnung 
und Entwicklung ist zu berücksichƟgen. Hier besteht Anspruch und Möglichkeit, die Flächeninanspruchnahme 
durch PVFA raum- und schutzgutverträglich als akƟven Beitrag zur grünen Stromerzeugung zu gestalten. 
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Herleitung / DefiniƟon eines quanƟtaƟven Ausbauziels für das Gemeindegebiet PVFA, welches als evaluierbares 
Richtziel wirkt (Überprüfung und Anpassung in angemessenen Zeiträumen) 
 

Ansatz: Festlegung eines Äquivalenzwertes für den Anteil des mit Solarenergie erzeugten Stroms pro Kopf (Ein-
wohner) unter BerücksichƟgung übergeordneter poliƟscher Ziele (Bund, Land) – Mengenziel für PV-Strom 
 

Ergebnis: Ableitung und Festlegung eines Flächenanteils der Flächen des Gemeindegebiets, der für das Erreichen 
des Mengenziels benöƟgt wird. 
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1. DefiniƟon eines Kriterienkatalogs 
 zur IdenƟfizierung von Flächen, die aus Sicht der Gemeinde für eine PVFA-Nutzung zur Verfügung ge-

stellt werden sollen (Inwertsetzung von Angebotsflächen) oder 
 zur Bewertung der Eignung sogenannter Interessentenflächen (Anträge privater Interessenten). 

Dazu bieten sich folgende Kriterienkategorien an: 
a) Kriterien mit ausschließender Wirkung – führen beim Zutreffen von bereits einem Kriterium zur Einord-

nung als ungeeignete Fläche (= k.o. - Wirkung) 
b) Kriterien zum Feststellen einer grundsätzlichen Eignung – führen beim Zutreffen zur Einordnung als all-

gemein geeignete Fläche 
c) Kriterien zum Feststellen einer besonderen Eignung – führen beim Zutreffen zur Einordnung als priori-

täre Fläche 

2. IdenƟfizierung kommunaler Angebotsflächen (FlächenscouƟng unter städtebaulichen Gesichtspunkten) 
IdenƟfizierung von Flächen, die aus städtebaulicher Sicht für eine PVFA-Nutzung geeignet und (im Hinblick auf 
eine Inwertsetzung / Nutzung) akƟvierbar sind. Diese sollen als Angebotsflächen in die kommunale Flächennut-
zungsplanung Eingang finden (Brachflächen, Konversionsflächen, Unland u. ä.). 

3. Bewertung von Interessentenflächen zum Erreichen des Ausbauziels  
- Anwendung des definierten Kriterienkatalogs auf die angefragte / beantragte Fläche und Einordnung in 

eine Kriterienkategorie (ungeeignet, allgemein geeignet oder prioritär geeignet) 

4. Regelmäßige Überprüfung / Evaluierung und ggf. Anpassung des Ausbauziels 
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Stadt Hohenmölsen 

ScouƟngverfahren zur IdenƟfi-
zierung von Angebotsflächen, 
die durch Handeln der Kom-

mune für die PVFA Nutzung akƟ-
viert werden sollen (Ebene Ge-

samtstadt) – vorbereitende Ver-
ankerung im Flächennutzungs-
plan (DefiniƟon als akƟves Nut-

zungsziel) 

 
Geordnete bauliche Steuerung und Entwicklung von PVFA  

zum Erreichen des vorab definierten Ausbauziels 
 

(Über den Weg einer turnusmäßigen Überprüfung des anfangs gesetzten Ausbauziels - Evaluierung - kann 
auf eine möglicherweise höhere Dynamik der Ausbauentwicklung  

unter BerücksichƟgung schutzgutbezogener Aspekte - jeweils angemessen reagiert werden) 
 
 

Nach Bundesgesetzen privile-
gierte Flächeninanspruchnahme 
ohne Bauleitplanungserfordernis 

(ohne kommunale Einfluss-
nahme)  

Prüfung von Interessenbekun-
dungsflächen (Antragsteller) auf 
der Grundlage eines schutzgut-

geprägten Kriterienkatalogs  
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Agieren AkzepƟeren Reagieren 


